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APPENZELL, ST.GALLEN, THURGAU, GLARUS

VOR DER HAUSTÜRE BEGINNT DIE NATUR
Mit dem Frühling startet die Gartenarbeit. Zeit, um sich grundsätzliche Gedanken zu machen 
– vor allem, wenn im Garten Neophyten blühen, das Gras kurz geschnitten ist und übermä-
ssig viele Steine und Schotter herumliegen, die natürliches Wachstum verhindern. 

Die Artenvielfalt nimmt weltweit drama-
tisch ab. Der neuste UNO-Bericht zur Ar-
tenvielfalt zeigt, dass die Weltgemein-
schaft sämtliche zwanzig Ziele zur 
Artenerhaltung verfehlt. Die Schweiz ist 
nicht mit besonders grosser Artenvielfalt 
gesegnet, und auch den noch vorhande-

nen Arten geht es vielfach nicht gut. Mit 
diesem alarmierenden Sachverhalt im 
Hinterkopf gehen immer mehr Hobby-
gärtnerinnen und Hobbygärtner nach-
denklich durch ihren Garten und überle-
gen sich, wie ihr Beitrag für die 
Artenvielfalt aussehen könnte. Es gibt 

viele Möglichkeiten für Igel, Eichhörn-
chen & Co. Fast scheint es, als müsste die 
in dicht besiedelten Gebieten lebende Be-
völkerung mit der Pflege der Artenviel-
falt vorangehen, bis auch die Mehrheit 
der Landwirte merkt, dass sich Bauern
existenz und Naturschutz nicht aus-©
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Eine reiche Artenvielfalt bedeutet nicht nur eine vielfältige Natur vor der Haustüre, sondern auch mehr Lebensqualität.
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schliessen. Längst haben sich Wildtiere 
auch im städtischen Raum breitgemacht;  
z.B. Wildbienen, Eichhörnchen, Singvö-
gel und Igel schätzen vernetzte Bewe-
gungsmöglichkeiten. Wildbienen nutzen 
wasserdurchlässige und offene Böden, 
Insekten freuen sich an den Blüten ein-
heimischen Wildobstes und Vögel sowie 
Eichhörnchen über dessen Beeren. Tro-
ckenmauern dienen Eidechsen, und be-
grünte Flachdächer und artenreiche Blu-
menwiesen werden von vielen Tierarten 
besiedelt. Eine Fassadenbegrünung, aber 
auch Nisthilfen an Fassaden nutzen Mau-
er- und Alpensegler aber auch andere Vo-
gelarten für den Nesterbau und als Ver-
steck. Ast- und Laubhaufen wiederum 
dienen Igeln und Blindschleichen als 
Rückzugsmöglichkeit, als Versteck und 
für die Überwinterung. Ein naturnaher 
Garten verfügt über einen Komposthau-
fen, wenig oder kein künstliches Licht, 
eine Wildobsthecke statt Kirschlorbeer, 
und Neophyten finden hier keinen Platz. 

Denn es wachsen einheimische Gewächse. 

Ein Nebeneinander ist 
möglich 
Planung und Pflege naturnaher 

Grünräume setzen einiges an Wissen vo-
raus, sind aber langfristig weniger auf-
wendig und auch günstiger als bei einem 
unökologischen Umschwung. Eine rei-
che Artenvielfalt bedeutet nicht nur eine 
vielfältige Natur vor der Haustüre, son-

dern auch mehr Lebensqualität. Denn an 
einer blütenreichen Hecke oder Wiese 
weiden nicht nur die kleinen Tiere, son-
dern auch unsere Augen. Dabei ist das 
Nebeneinander einer Spielwiese, die in-
tensiv gepflegt und deren Gras kurz ge-
schnitten wird, sowie naturnahen Stel-
len mit Blumenwiesen gut möglich. Auch 
kleine, naturbelassene Oasen im Garten 
von Einfamilienhäusern sind wichtig. Die 
Verdichtung der Städte verkleinert die 
Lebensräume der Wildtiere. Strassen, 
Mauern und Zäune zerschneiden sie zu-
sätzlich. Jede Wildtierart hat andere An-
forderungen an Grünräume und deren 
Vernetzung. Eichhörnchen leben vor al-
lem auf Bäumen und brauchen einen zu-
sammenhängenden Baumbestand; Igel 
sind kleine Fussgänger, Zäune ohne Lü-
cken und Mauern ohne Absätze sind für 
sie unüberwindbar. Vögel und Bienen 
wiederum können Hindernisse überflie-
gen, sie benötigen aber im direkten Um-
kreis Nistmöglichkeiten und ein Futter-
angebot. Es gibt jedoch auch Fallen, die 
Haus- und Gartenbesitzer vermeiden 
sollten. Glasflächen sind nach wie vor ge-
fährlich für Vögel und sollten mit Vogel-
silhouetten versehen werden. Schwimm-
becken, Regenwassertonnen oder andere 
Wasserbecken mit glatten, steilen Wän-
den können für Igel und Kleintiere töd-
lich sein. Dies gilt auch für Schächte – 
solche Gefahrenstellen müssen mit 
engmaschigem Gitter abgedeckt sein. 
Wer die Natur vor der Haustüre fördern 
will, muss sich einige Gedanken darüber 
machen. Hausbesitzerinnen und -besit-
zer werden aber dafür belohnt und noch 
mehr Freude an ihrem Umschwung ha-
ben. 

Martin Arnold

STADTWILDTIERE UND WILDE NACHBARN
Viele unserer wilden Nachbarn leben versteckt und sind nachtaktiv. Die Projekte Wilde Nach-
barn Thurgau und StadtWildTiere St.Gallen möchten diese heimlichen Siedlungsbewohner 
sicht- und erlebbar machen. Detaillierte Infos über die Projekte sowie weitere Tipps zur wild-
tierfreundlichen Gartengestaltung finden Sie unter
 

 www. stgallen.stadtwildtiere.ch 
 www. thurgau.wildenachbarn.ch 
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Wildbienen benötigen nebst Nistmöglichkeiten auch ein reiches Futterangebot in  
unmittelbarer Umgebung.
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EINTAUCHEN IN DIE WELT  
DER MEERESSCHILDKRÖTEN 
UND DER OZEANE
Die diesjährigen WWF-Läufe bieten Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit, sich für das älteste Reptil und saubere 
Meere zu engagieren. An den WWF-Erlebnisbesuchen lernen 
Schulklassen die flinken Schwimmer und deren Lebensräu-
me besser kennen. 

Sechs der sieben Meeresschildkrötenar-
ten sind bedroht. Schleppnetze, Wilde-
rer, Plastikmüll und der Klimawandel 
setzen ihnen zu. Glücklicherweise zeigen 
verschiedene Schutzmassnahmen bereits 
Wirkung. Unser Einsatz lohnt sich also: 
Laufen wir gemeinsam für die Meeres-
schildkröte und die Ozeane!

WWF-Lauf für  
saubere Meere
Ein WWF-Lauf macht Spass und er-

möglicht Kindern und Jugendlichen, sich 

aktiv für den Schutz der bedrohten Tie-
re und der Weltmeere einzusetzen. Klas-
sen können an einem offiziellen Lauf teil-
nehmen oder den WWF-Lauf ins eigene 
Schulhaus holen. Ob am Sporttag, wäh-
rend dem Sportunterricht oder der Son-
derwoche; wir unterstützen lokale Initi-
ativen mit Material und Know-how. Und 
das Beste ist; zusätzlich zu den Spenden 
aus dem persönlichen Umfeld unterstützt 
der nationale Laufsponsor SWICA die 
WWF-Projekte mit 3 Franken pro gelau-
fenem Kilometer.

Unterwasserwelt im 
Klassenzimmer
Als Dank für die Laufteilnahme er-

halten Schulklassen Besuch von einer 
WWF-Fachperson. Während des WWF-
Erlebnisbesuchs «saubere Ozeane für die 
Meeresschildkröten» tauchen die Schul-
kinder in die faszinierende Unterwasser-
welt ein. Sie lernen die Stationen im Le-

ben einer Meeresschildkröte und die 
verschiedenen Arten kennen und erfah-
ren Spannendes zu ihren besonderen Fä-
higkeiten, zu ihrem Speiseplan und den 
Schutzmöglichkeiten. Die grosse Bedro-
hung durch Plastikmüll und Mikroplas-
tik im Meer wird fokussiert und anschau-
lich thematisiert.

Flavia Steinlin

Bedrohte Reptilien: Bejagung, Beifang, illegaler Handel, Umweltverschmutzung und die Klimaerwärmung setzen den Meeresschildkröten zu.

WWF-LÄUFE 2022
Fr, 06.05.20212, Jona, 9 bis 11 Uhr

Mi, 11.05.2022, Wil, 9 bis 11 Uhr

Mi, 18.05.2022, Teufen, 9 bis 11 Uhr

Fr, 09.09.2022, St.Gallen, 8.15 bis 9.45 Uhr

und 10.15 bis 11.45 Uhr

Mi, 21.09.2022, Kreuzlingen, 9 bis 11 Uhr

Mi, 28.09.2022, Herisau, 9 bis 11 Uhr 

Keinen passenden Ort gefunden? Realisie-
ren Sie einen WWF-Lauf in Ihrem Schul-
haus. Wir helfen Ihnen dabei.

Jetzt anmelden unter 

 www. wwfost.ch/schule
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Planung, Ausführung, Unterhalt
8577 Schönholzerswilen
Telefon 071 633 29 84

natur-gaerten.ch

Sonnenbad

Markus Allemann Naturgärten GmbH

allemann-naturgärten_85x122.indd   1 02.02.20   17:49

SCHMUCK Manufaktur
Ökologisch • Nachhaltig • Fair

Lebensfreude pur!

www. s i gnum f a i r j ewe l s . c h

Nach Fairtrade-Standards zertifiziertes Gold:
www.maxhavelaar.ch/gold

Beste Bio und Fair Trade Schokolade aus der Schweiz. 
Ohne Sojalezithin, ohne Aromen, ohne Zusatzstoffe. Erhältlich in 
Schweizer Bioläden und Reformhäusern. www.pronatec.com/amarru

 Mit
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  geschlüpften 
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     15.3.
     –  8.5.
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NATUR VERBINDET –  
EINSATZ AUF DEM BAUERNHOF
In Weesen helfen Freiwillige 
des WWF, auf dem Hof der 
Familie Bühler neuen Le-
bensraum für Wildtiere zu 
schaffen.

Nach der Begrüssung mit Kaffee gehts 
hoch hinauf zur Alp Gmeindsberg, wo 
heute gearbeitet wird. Sturm- und Käfer-
holz werden geräumt und daraus Asthau-
fen erstellt, die Insekten, Vögeln, Amphi-
bien, Igeln und Wieseln als Unterschlupf 
dienen. Ausserdem wird der Vorplatz für 
die Kuhtränke erneuert. Durch das Auf-
schichten von Natursteinen gelangen die 
Kühe wieder besser zum Wasserplatz; 
gleichzeitig entsteht neuer Lebensraum 
für Zauneidechsen und andere Reptili-
enarten. So gewinnen beide – die Land-
wirtschaft und die Natur. 

Willkommene WWF-Hilfe
Auf dem Betrieb der Familie Bühler 
führt der WWF bereits seit einigen Jah-
ren regelmässig Einsätze mit Freiwilli-
gen und Asylsuchenden durch. Über die 
Zusammenarbeit mit der Umweltorga-
nisation sagt Fridolin Bühler: «Ich bin 
vor jedem Einsatz motiviert. Beim Wald-
randaufräumen, Steineauflesen und auf-
schichten, Wiesenentbuschen und aus 
Ästen Asthaufen Errichten sind schon 
etliche Stunden zusammengekommen. 
Die aufwendigen Strukturen meines 
Berg- und Alpbetriebes an steiler Lage 
erfordern an allen Fronten viel Handar-
beit. Die Zeit ist es, was oft fehlt. Exter-
ne Hilfe ist daher sehr wertvoll, um dem 
Druck von Verbuschung, Waldrand und 
Neophyten entgegenzuwirken. Ein wei-
terer schöner Nebeneffekt der Einsätze 
ist, dass dank Kontakt zur Bevölkerung 
dieser die Landwirtschaft nähergebracht 
werden kann. Gerne zeige ich den Hel-
fenden auch immer wieder seltene Pflan-
zen wie die unscheinbare Orchidee, die 

erst im September blühende Herbst-
drehwendelähre oder meinen eigenen 
Hinkelstein.»

Dabei sein
Der WWF ist auf der Suche nach 

weiteren Betrieben, die an Einsätzen in-
teressiert sind. Wichtig ist, dass daraus 
ein ökologischer Mehrwert resultiert – 
dies lässt sich immer mit einer sinnvol-
len Unterstützung für den Landwirt ver-
binden. Beim Steinsammeln auf der Alp 

oder Holzräumen im Wald entstehen 
durch die Errichtung von Ast- und Stein-
haufen neue Lebensräume für diverse 
Tiere. Auch mit der Pflanzung einer neu-
en Biodiversitätshecke gewinnt nicht nur 
die Natur, kann doch der Landwirt dafür 
Beiträge beantragen. 

Nebst neuen Betrieben werden na-
türlich auch immer Freiwillige für die Na-
tureinsätze gesucht. 

Mila Yong

Freiwillige helfen bei der Pflege des Sömmerungsgebietes.©
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ALLE AKTUELLEN EINSÄTZE MIT 
ANMELDUNG FINDEN SICH UNTER 
 www. wwf.events.ch 
Bei Fragen oder für detaillierte Infos gibt 
auch das WWF Regiobüro AI/AR-SG-TG 
gerne Auskunft. 
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NEUE GESCHÄFTSFÜHRERIN 
DES WWF GLARUS UND  
NEUES REGIOBÜRO GL-GR
Seit 1. Oktober 2021 ist Anita Wyss Geschäftsführerin des 
WWF Glarus. Sie folgt auf Corina Geiger, welche während 
acht Jahren die Sektion Glarus leitete. 
Anita Wyss hat keine Glarner Wurzeln, 
sondern ist eine besonnene Emmentale-
rin. Umgeben von Kühen und Wald und 
Wiesen ist sie auf einem kleinen Bauern-
hof aufgewachsen. Die Liebe zur Natur 
und zur artenreichen Kulturlandschaft 
sowie der kritische Geist zum Konsum-
verhalten sind ihr quasi in die Wiege ge-
legt. Sie lebt mit ihrer Familie im Sargan-
serland. Das Glarnerland kennt sie vor 
allem von zahlreichen Ski- und Kletter-
touren. 

Die Herausforderungen einer länd-
lichen Bergregion kennt sie durch ihre 
langjährige Arbeit im Natur- und Um-
weltschutz. Nach dem Geographiestudi-

um arbeitete sie bei der Internationalen 
Alpenschutzkommission CIPRA, der Stif-
tung Landschaftsschutz Schweiz, bei Pro 
Natura Graubünden und die letzten sechs 
Jahre beim WWF Graubünden im Be-
reich Gewässerschutz.

Die Geschäftsstelle des WWF Gla-
rus liegt neu in Chur. Die beiden Sektio-
nen WWF Glarus und WWF Graubünden 
werden in Zukunft eng zusammenarbei-
ten und sich als Regio-Team in beiden 
Kantonen engagieren. Gemeinsame Pro-
jekte sollen umgesetzt werden und die 
Mitarbeitenden können sich gegenseitig 
unterstützen, indem sie ihre Stärken in 
beiden Kantonen einsetzen.  

Anita Wyss ist die neue Geschäftsführerin des WWF Glarus.
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JA ZUR MEHR BIODIVERSITÄT 
IM KANTON GLARUS
Gut ein Drittel der Arten ist in der 
Schweiz vom Aussterben bedroht. Es ist 
ein leises Sterben. Die Gründe sind be-
kannt: Lebensräume gehen verloren, der 
Mensch dringt immer weiter in Natur-
räume vor und gleichzeitig erleben wir 
die Folgen der Klimaerwärmung schon 
heute hautnah.  Die Glarner Stimmbe-
völkerung hat nun die Möglichkeit, etwas 
gegen das Artensterben zu tun. 

Die schmelzenden Gletscher, die 
steigende Schneefallgrenze, Starknieder-
schläge, der frühere Frühlingsstart, die 
trockenen Sommer und Hitzetage. Die 
Veränderungen passieren so rasch, dass 
die Natur Mühe hat, sich anzupassen. 
Viele Arten kommen damit nicht klar. Fi-
sche ersticken in überhitzten Bächen, Vö-
gel verändern ihr Brutverhalten, die 
Fichten und Buchen sterben, Flüsse und 
Bäche führen entweder zu viel oder zu 
wenig Wasser. Das ist dramatisch, weil 
wir der Biodiversität unsere Nahrung, ge-
sundes Wasser, intakte Schutzwälder 
verdanken. 

Für den WWF ist klar: Klima- und 
Umweltschutz müssen Hand in Hand ge-
hen. Geeint müssen wir die Abwendung 
des Klimanotstandes erreichen und den 
Artenverlust stoppen. 

Kantonale Biodiversitäts
strategie für Glarus
An der nächsten Landsgemeinde 

hat nun die Glarner Bevölkerung die 
Chance, ihre Stimme für den Erhalt und 
die Förderung der Biodiversität zu erhe-
ben. Mit einem «Ja» für die Biodiversi-
tät wird im kantonalen Natur- und Hei-
matschutzgesetz der Grundsatz ver
ankert, dass die biologische Artenvielfalt 
zu schützen und eine kantonale Biodiver-
sitätsstrategie mit konkreten Massnah-
men zu erarbeiten ist. Der WWF ist über-
zeugt, dass die kantonale Biodiversitäts-
strategie hilft, den Artenverlust zu 
bremsen. Wir brauchen nun auch in Gla-
rus ein «Ja» fürs Klima und ein «Ja» für 
die Biodiversität. 

Anita Wyss
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MERKBLÄTTER NATURSCHUTZ:  
WAS DARF MAN, WAS NICHT?
Ist im Winter das Ausbrin-
gen von Gülle erlaubt? Dür-
fen Kühe im Flachmoor gra-
sen? Und was ist mit dem 
Grüngut, das im Wald depo-
niert wurde?

Gemeinsam mit Pro Natura St.Gallen-
Appenzell hat die WWF-Sektion St.Gal-
len im 2014 sechzehn Merkblätter zu ver-
schiedenen Naturschutzthemen erstellt. 
Diese praktischen Ratgeber wurden zwi-
schenzeitlich überarbeitet und die recht-
lichen Bestimmungen für die Ostschwei-
zer Kantone AR, AI und TG erweitert. 
Übersichtlich und einfach lassen sich so 

die wichtigsten Vorschriften zu untenste-
henden Themen finden.

In allen Merkblättern werden so-
wohl die gesetzlichen Grundlagen als 
auch die praktischen Umsetzungen im 
Alltag erläutert. Aufgeführt sind zudem 
die zuständigen Anlaufstellen, welche für 
mehr Infos oder bei einem Verstoss kon-
taktiert werden können.

©
 H

A
N

S
J

Ü
R

G
 H

Ö
R

L
E

R

Hecken können durch einen falschen Schnitt verstümmelt werden. Ein Merkblatt informiert über die richtige Heckenpflege.

Abfall
Auf zwei Merkblättern wird erklärt, ob und 
wann das Verbrennen von Grüngut und an-
deren Abfällen erlaubt ist und wie auch 
Grüngut richtig entsorgt wird. 

Dünger
Was gilt rechtlich als Dünger? Wie nahe an 
den Wald darf der Landwirt düngen? In wel-
chen Jahreszeiten ist das Ausbringen von 
Dünger erlaubt? Wie lauten die besonderen 
Vorschriften entlang von Gewässern? Vier 
Merkblätter beantworten alle Fragen rund 
um den Düngereinsatz. 

Pflanzenschutzmittel
Eine Zusammenfassung auf zwei Merkblät-
tern legt dar, wer Pflanzenschutzmittel ein-
setzen darf und wo dies nicht erlaubt ist.

Wildruhezonen
Warum es Wildruhezonen gibt, wo sie sich 
in der Ostschweiz befinden und wie die ent-
sprechenden Bestimmungen lauten, wird in 
einem weiteren Leitfaden erklärt. 

Pflege von Naturobjekten
Ob bei Hecken, Mooren, Ufergehölz oder 
Trockenwiesen – wie auf vier Merkblättern 
festgehalten, ist die korrekte Pflege rechtlich 

geregelt. Wichtig ist, dass sich Landwirte 
und Landwirtinnen an diese Vorgaben (z.B. 
später Schnittzeitpunkt oder Düngeverbot) 
halten. 

Einsprachen
Wie vorgehen, wenn ein Missbrauch vorliegt 
oder gegen ein Vorhaben Einsprache erho-
ben werden möchte? Auch hier geben de-
taillierte Infos Auskunft.

Die Merkblätter stehen online zum  
Download zur Verfügung: 

 www. wwfost.ch/merkblaetter

Erläuterungen
Dünger: Die einzuhaltende Regel gilt für alle möglichen Dünger, also sowohl für Gülle, 

Mist und Kompost wie auch für mineralischen bzw. Kunstdünger. 

Gewässer: Als Gewässer gelten alle Bäche, Flüsse, Weiher, Teiche und Seen inkl. der 

Böschung. Ob das Gewässer das ganze Jahr über Wasser führt oder zeitweise trocken 

fällt, spielt keine Rolle. Anwendung der Regeln in der PraxisBemessen des Pufferstreifens: Weist das Gewässer eine Böschung auf, wird der 3 

m breite Pufferstreifen ab der Böschungsoberkante gemessen, und zwar unabhängig 

davon, wie steil und tief die Böschung ist. Als Böschung gilt jenes Land, das gegenüber 

dem Umland klar zum Gewässer hin abfällt, so dass oberhalb der Böschung eine klare 

sogenannte Böschungskante entsteht.

kein Dünger

3 m Pufferstreifen Böschungskante

Bei Gewässern ohne Böschung bzw. ohne Böschungsoberkante beginnt der Puffer-

streifen bei der Gewässersohle bzw. dem Gewässerrand. Gemessen wird immer 

horizontal, ausgehend von der Böschungsoberkante bzw. der Gewässersohle oder 

dem Gewässerrand. Als Gewässersohle gilt jener Bereich, der immer wieder mal von 

Wasser überspült wird, selbst wenn er mit Pflanzen bewachsen ist.

kein Dünger

3 m Pufferstreifen

Gewässersohle

Wege entlang von oberirdischen Gewässern: Wege entlang von Gewässern gel-

ten als Teil des 3 m breiten Pufferstreifens. Ob der Weg befestigt ist oder nicht, spielt 

keine Rolle.

3m Pufferstreifen mit Weg

kein DüngerUfer- und Feldgehölze sowie Hecken entlang von Gewässern: Weil der 

Pufferstreifen erst ab der Böschungsoberkante gemessen wird, spielt es keine Rolle, 

ob die Böschung selbst mit einem Gehölz bewachsen ist. Wächst auf der Böschungs-

oberkante ein Feldgehölz oder eine Hecke, beginnt der 3 m breite Pufferstreifen ab 

dem Feldgehölz bzw. der Hecke (vgl. hierzu das Merkblatt «Ausbringen von Dünger 

entlang von Waldrändern, Hecken sowie Feld- und Ufergehölzen»).

3 m Pufferstreifen ohne 
Dünger ab Ufergehölz

Verstösse meldenDas Einhalten der Regeln ist Voraussetzung dafür, dass Landwirte Direktzahlungen 

erhalten. Verstösst also ein Landwirt gegen die Regeln, können ihm die Direktzahlun-

gen gekürzt werden (Art. 105 Abs. 1 Bst. c der Direktzahlungsverordnung). Bevor eine 

Strafanzeige eingereicht oder der Polizei Meldung gemacht wird, sollte das Landwirt-

schaftsamt informiert werden. Die Kontaktadresse lautet:
Landwirtschaftsamt des Kantons St.Gallen

Abteilung Direktzahlungen
Unterstrasse 229001 St.Gallen

info@landwirtschaft.sg.ch

Merkblätter Naturvielfalt in der Gemeinde
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Der Hintergrund

Moore sind ständig feuchte bis nasse Lebensräume. Sie entstehen dort, wo der 

Boden längere Zeit überschwemmt oder dauerhaft wassergesättigt ist. Der daraus re-

sultierende Sauerstoffmangel hemmt den Abbau des absterbenden Pflanzenmaterials 

und führt zur typischen Torfbildung. An diese besonderen Bedingungen haben sich 

eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen angepasst und sind auf solche Lebensräume 

angewiesen. So finden sich in Mooren das Pfeifen- und Wollgras ebenso wie die Sibi-

rische Schwertlilie
, das Gefleckte Knabenkraut und der Sonnentau. Bewohner dieser 

Lebensräume sind auch spezialisierte Insekten wie die Kleine Moosjungfer oder der 

Grosse Moorbläuling. Moore und Riedwiesen dienen aber auch grösseren Tieren wie 

dem Baumpieper oder der Bergeidechse als bevorzugter Lebensraum. 

Moore werden in Flachmoore und in Hochmoore unterteilt. Flachmoore bilden sich in 

Senken, Flussniederungen, Mulden, an Hängen bei Quellaustritten oder können auch 

verlandete Seeflächen sein. Sie werden bis an die Mooroberfläche von mehr oder 

weniger nährstoffreichem Grund-, Quell- oder Sickerwasser durchsetzt und sind aus 

diesem Grund nährstoffreicher und damit artenreicher als die Hochmoore. Hochmoore 

dagegen sind aufgrund der Torfbildung im Verlaufe der Zeit über den Grundwasser-

spiegel hinausgewachsen – daher der Begriff H
ochmoor. Sie werden nur noch durch 

Regenwasser mit Feuchtigkeit versorgt und sind sehr nährstoffarm. Typisch für Hoch-

moore sind die tritte
mpfindlichen Torfmoose. 

Die Merkblätter sind auch online verfügbar unter www.wwfost.ch/merkblaetter oder 

www.pronatura-sg.ch/merkblaetter. Sie können dort kostenlos heruntergeladen und 

ausgedruckt werden.

Pflege von Mooren 

Einzuhaltende Regeln

Moore sind durch eine angepasste, extensive 

Moore sind durch eine angepasste, extensive 

landwirtschaftliche Bewirtschaftung zu erhalten.

landwirtschaftliche Bewirtschaftung zu erhalten.

Vorgaben für die Bewirtschaftung: 

■ Flachmoore (Streuewiesen) sind pro Jahr einmal zwischen dem 1. September 

und dem 15. März, also im Herbst oder Winter, zu schneiden.

■ Das Schnittgut ist in jedem Fall vollständig aus dem Moor zu entfernen.

■ Intakte Hochmoore brauchen keine Pflege; nur wenn der Wasserstand zu tief ist 

und sich Hochstauden oder Gehölze ausbreiten, sind Pflegeeingriffe notwendig.

Verbote:

■ das Ausbringen von Dünger, auch von Hofdünger

■ das Entwässern der Moore, beispielsweise durch neue Gräben

■ das Verwenden von Pflanzenschutzmitteln

■ das Roden geschützter Feldgehölze und Hecken

■ das Beweiden von Mooren

■ das Schneiden der Vegetation vor dem 1. September 

■ der Einsatz von Mähaufbereitern

Merkblätter Naturvielfalt in
 der G

emeinde

Am
t f

ür
 N

at
ur

, J
ag

d 
un

d 
Fi

sc
he

re
i S

t.G
al

le
n

Verstösse melden

Zuständig für den Vollzug der W
ildruhezonen und anderer Schutzgebiete sind die po-

litis
chen Gemeinden. Der Vollzug der W

ildruhezonen und anderer Schutzgebiete setzt 

jedoch voraus, dass Personen angehalten und ihre Personalien festgestellt w
erden 

dürfen. Diese Befugnisse kommen im Wesentlichen dem kantonalen Wildhüter, d
em 

Forstdienst, d
er verantwortlic

hen Person der politis
chen Gemeinde und natürlich der 

Polizei zu. 

Der Verstoss gegen die einzuhaltende Regel stellt e
inen Straftatbestand dar. K

eine 

Rolle spielt dabei, ob der Verstoss auf Vorsatz oder bloss auf Fahrlässigkeit, a
lso eine 

Unachtsamkeit, z
urückzuführen ist. D

ie anwendbaren Strafbestimmungen finden sich 

in den Schutzverordnungen der politis
chen Gemeinden und im Bundesgesetz über die 

Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG).

Betritt
 oder befährt je

mand tro
tz Verbot eine Wildruhezone oder verlässt tro

tz Wegege-

bot den Weg bzw. die Piste, soll m
an ihn auf die Wildruhezone aufmerksam machen 

und erklären, weshalb Wildruhezonen für W
ildtiere überlebenswichtig sind. Darüber 

hinaus ist der zuständige kantonale Wildhüter über Verstösse gegen das Betretungs- 

und Befahrungsverbot zu orientieren. 

Die Telefonnummern und Gebietseinteilungen der kantonalen Wildhüter finden sich 

unter www.anjf.sg.ch.

Der Hintergrund

Der W
inter ist für jene Wildtiere, die sich nicht für einen Winterschlaf eingraben, die här-

teste Zeit des Jahres. Denn Nahrung – Gras, Kräuter, B
lätter, B

eeren etc. – ist im
 Winter 

gerade in den Bergen Mangelware. Energiesparen ist für die Wildtiere im Winter überle-

benswichtig. Die meisten Tiere reduzieren daher ihre Bewegungen auf ein Minimum. Das 

Birkwild beispielsweise verbringt viel Zeit in
 selbst gegrabenen Schneehöhlen und auch 

das Auerwild bewegt sich im Winter nur, um Nadeln von Nadelhölzern zu fre
ssen. W

er-

den sie aufgescheucht, flüchten sie und verlieren dabei wertvolle Energie. Regelmässige 

Störungen können den Tod der Tiere zur Folge haben. Andere Wildtiere wie Rothirsche 

und Gämsen reduzieren nicht nur ihre Bewegungen, sie drosseln auch die Blutzirkula-

tion in ihren Gliedmassen, um nicht unnötig Wärme und damit E
nergie zu verbrauchen. 

Werden Sie jedoch durch Wintersportler, W
anderer oder fre

ilaufende Hunde gestört 

und müssen flüchten, werden diese Energiesparmassnahmen ausser Kraft gesetzt. D
ie 

Folge können schwere Verletzungen sein. Zum Schutz der W
ildtiere vor Störungen sind 

daher zahlreiche Wildruhezonen ausgeschieden worden, die im Winter nicht betreten 

oder befahren werden dürfen. Ruhe ist im
 Winter überlebenswichtig!

Die Merkblätter sind auch online verfügbar unter www.wwfost.ch/merkblaetter oder 

www.pronatura-sg.ch/merkblaetter. S
ie können dort k

ostenlos heruntergeladen und 

ausgedruckt werden.

Wildruhezonen – Schutz von Wildtieren im Winter

Einzuhaltende Regel

Wildruhezonen dürfen während des Winters (in der Regel von Anfang 

Wildruhezonen dürfen während des Winters (in der Regel von Anfang 

Dezember bis Ende März bzw. zum Ende der Skisaison) weder 

Dezember bis Ende März bzw. zum Ende der Skisaison) weder 

begangen noch befahren werden (Betretungsverbot) oder es dürfen die 

begangen noch befahren werden (Betretungsverbot) oder es dürfen die 

markierten Wege und Pisten nicht verlassen werden (Wegegebot).

markierten Wege und Pisten nicht verlassen werden (Wegegebot).

Gesetzliche Grundlage: W
ildruhezonen werden durch die Schutzverordnungen der 

politis
chen Gemeinden festgelegt, je

doch nicht im
mer ausdrücklich als solche bezeichnet. 

Massgebend ist, d
ass entsprechende Verhaltensvorschrifte

n in den Schutzverordnungen 

enthalten sind. Die Schutzverordnungen können im Internet eingesehen werden, entwe-

der auf der In
ternetseite der entsprechenden Gemeinde oder – für die meisten Gemein-

den – über die kantonalen Geodaten (www.geoportal.ch). 

Bemerkung: Nebst den Wildruhezonen, die ausdrücklich zum Schutz der W
ildtiere im 

Winter ausgeschieden werden, gibt es weitere Schutzgebiete, in denen zum Schutz der 

Tiere ein Wegegebot und/oder eine Leinenpflicht gilt, a
lso die markierten Wege nicht 

verlassen werden dürfen und Hunde an der Leine zu führen sind.
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Die Meldung sollte enthalten: 

■ genaue Lokalisierung (Koordinaten und/oder Grundstücksnummer und Gemeinde)

■ Beweisfotos (um die Grössenordnung zu definieren, sollte ein 

Doppelmeter in den Bildabschnitt gelegt werden)

■ Ausdruck aus den kantonalen Geodaten (www.geoportal.ch; Orthofoto) unter 

Angabe der Strecke, auf welcher der Verstoss festgestellt worden ist

Der Verstoss gegen die einzuhaltenden Regeln stellt zudem einen Straftatbestand dar 

(Art. 60 Abs. 1 Bst. e des Bundesgesetzes über den Umweltschutz). Keine Rolle spielt 

dabei, ob der Verstoss auf Vorsatz oder bloss Fahrlässigkeit, also eine Unachtsamkeit, 

zurückzuführen ist. Zu beachten ist, dass das Verwenden von Pflanzenschutzmitteln 

innerhalb des 6 m breiten Pufferstreifens entlang von Gewässern nur dann einen Straf­

tatbestand darstellt, wenn diese innerhalb der ersten 3 m verwendet werden. Werden 

Pflanzenschutzmittel ab dem dritten Meter – gemessen ab dem Gewässer – einge­

setzt, ist dies «nur» ein Grund für eine Kürzung der Direktzahlungen (Einzelstockbe­

handlungen sind ab dem vierten Meter erlaubt).

Zuständig für den Vollzug der Verbote sind im Kanton St.Gallen die politischen Ge­

meinden. Mögliche Verstösse sind daher der Gemeinde zu melden. Alternativ kann ein 

möglicher Verstoss direkt der Polizei (Telefon 117) gemeldet oder beim zuständigen 

Untersuchungsamt Anzeige erstattet werden. Angaben dazu, welches Untersuchungs­

amt für welche Gemeinde zuständig ist, finden sich auf dem Merkblatt «Vorgehen 

bei Verstössen». Auf der Internetseite der St. Galler Umweltverbände können zudem 

Musterstrafanzeigen heruntergeladen werden (www.wwfost.ch/merkblaetter oder  

www.pronatura­sg.ch/merkblaetter). Bevor eine Strafanzeige eingereicht oder der Poli­

zei Meldung gemacht wird, sollte das Landwirtschaftsamt informiert werden.

Hintergrund
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gegen Schädlinge oder unerwünschte Pflanzen 

ist nicht überall erlaubt. So haben Pflanzenschutzmittel in Gewässern und in einem 

6 m breiten Streifen (Pufferstreifen) entlang von Gewässern nichts verloren. Denn 

Gewässer und ihre Ufer bieten zahlreichen Wildpflanzen und Tieren wie Insekten, 

Reptilien und Amphibien einen Lebensraum. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

würde den Lebensraum beeinträchtigen oder zerstören und hätte gravierende Folgen 

insbesondere für die dort lebenden Insekten, Amphibien und Reptilien.

Die Merkblätter sind auch online verfügbar unter www.wwfost.ch/merkblaetter oder 

www.pronatura-sg.ch/merkblaetter. Sie können dort kostenlos heruntergeladen und 

ausgedruckt werden.

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere 

von Herbiziden, entlang von Gewässern

Einzuhaltende Regeln

Regel 1: In Gewässern sowie in einem 6 m breiten 
 In Gewässern sowie in einem 6 m breiten 

Streifen entlang von Gewässern (Pufferstreifen) dürfen 
Streifen entlang von Gewässern (Pufferstreifen) dürfen 

keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden.
keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden.

Regel 2: Entlang von Gewässern muss auf beiden Seiten ein 
 Entlang von Gewässern muss auf beiden Seiten ein 

mindestens 6 m breiter Grünstreifen angelegt werden.
mindestens 6 m breiter Grünstreifen angelegt werden.

Gesetzliche Grundlage: Anhang 2.5 Ziff. 1.1 Abs. 1 Bst. e der eidgenössischen Verord-

nung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen 

Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, 

ChemRRV) und Art. 21 in Verbindung mit Anhang 1 Ziff. 9.2 der Verordnung über die 

Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV).

Bemerkung: Die Regel 2 gilt nur für Landwirte.

Bemerkung: Die sachgerechte Pflege von Hecken, Feld- und Ufergehölzen ist Voraus-

setzung dafür, dass Landwirte Biodiversitätsbeiträge nach der Direktzahlungsverordnung 

erhalten (Art. 55 Abs. 1 Bst. f in
 Verbindung mit Anhang 4 Ziff. 6.1.3 der Verordnung über 

die Direktzahlungen an die Landwirtschaft). N
ach der Direktzahlungsverordnung müssen 

Pflegeschnitte zumindest alle vier Jahre abschnittweise und selektiv auf maximal einem 

Drittel der Gesamtlänge bzw. Gesamtfläche erfolgen. Zudem ist entlang von Hecken, 

Feld- und Ufergehölzen ein mindestens 3 m breiter Grünstreifen anzulegen, der nicht vor 

dem 15. Juni gemäht werden darf. Grenzt der Pufferstreifen an eine Weide, ist ab diesem 

Zeitpunkt auch eine Beweidung zulässig. In den übrigen Fällen ist lediglich eine schonen-

de Beweidung im Herbst zulässig.

Erläuterungen

Feldgehölze und Hecken: Feldgehölze sind kleinere, flächig angeordnete Gruppen 

von Sträuchern mit oder ohne Bäume. Sie müssen eine Fläche von mindestens 30 m
2

aufweisen. Als Hecken gelten alle, auch schmale Gehölzstreifen von zumindest 10 m 

Länge; ob ein Gehölzstreifen kleinere Lücken aufweist, spielt keine Rolle.

min. 30 m
2

min. 10 m

max. 1/3

Pflegeschnitt

Periodische, selektive und abschnittweise Pflegeschnitte: Ein Pflegeschnitt 

meint das fachgerechte Zurückschneiden von Hecken und Feldgehölzen. Ein Pflege-

schnitt muss selektiv erfolgen, d.h. es darf im gleichen Jahr höchstens ein Drittel der 

Hecke oder des Feldgehölzes zurückgeschnitten werden. Der betreffende Abschnitt 

soll zudem im darauffolgenden Jahr nicht bereits wieder zurückgeschnitten werden.

Auf-den-Stock-setzen: Auf-den-Stock-setzen bedeutet das Zurückschneiden von 

Hecken bis auf den Stock, d.h. bis auf ca. 10 cm über Boden. Auf den Stock gesetzt 

werden können nur Arten, die zum Stockausschlag fähig sind. Dazu gehören die meis-

ten rasch wüchsigen Heckenpflanzen wie Esche, Hasel, Hartriegel und Weiden.

Anwendung der Regeln in der Praxis

Pflegeschnitte: Wird eine Hecke sich selbst überlassen, kann sie innen «hohl» werden, 

überaltern und schliesslich zusammenbrechen; «hohl» werden meint, dass die Hecke 

im Innern kein Laub mehr aufweist und sich am Boden mangels Licht vegetationslose 

Räume bilden. Dieser natürliche Alterungsprozess einer Hecke führt auch dazu, dass 

sie sich immer weiter seitlich ausdehnt. Die Überalterung birgt die Gefahr, dass sich im 

nachfolgenden Neuwuchs wenige Pflanzen durchsetzen und die frühere Vielfalt verloren 

geht. Eine gezielte und richtige Pflege der Hecken wirkt dem entgegen und ermöglicht 

eine laufende Verjüngung. Der richtige Pflegeschnitt ist je nach Pflanzenart ein anderer: 

■ langsam wachsende Arten und Arten mit geringem Stockausschlag (Mehlbeere, 

Traubenkirsche, Vogelbeere, Weissdorn etc.): Gezieltes Zurückschneiden einzelner 

Äste. Kräftige Seitentriebe belassen, damit sie zu gerüstbildenden Ästen werden.

■ Starkwachsende, mehrtriebige Arten (Hagebuche, Hasel, Hartriegel, Schneeball, 

Weiden, Holunder, Pfaffenhütchen etc.): Zu lange Äste knapp über dem 

Boden abschneiden. Der Strauch erholt sich durch Stockausschlag. 

■ Dornengehölze (Heckenrose, Sanddorn, Schwarzdorn, Weissdorn): Schnitte 

immer an der gleichen Aststelle (kein Auf-den-Stock-setzen). Das Gehölz 

verästelt sich so stark und bildet für Vögel katzensichere Nistgelegenheiten.

Hecken, Feld- und Ufergehölze im Bereich von Weiden: Die Beweidung darf nicht 

dazu führen, dass eine Hecke, ein Feld- oder ein Ufergehölz dauerhaft geschädigt wird. 

Droht eine Schädigung, muss die Hecke, das Feld- oder das Ufergehölz ausgezäunt 

werden. Erhält ein Landwirt für die Pflege einer Hecke, eines Feld- oder eines Uferge-

hölzes Biodiversitätsbeiträge nach der Direktzahlungsverordnung, darf der Grünstreifen 

entlang von Hecken, Feld- und Ufergehölzen nicht vor dem 15. Juni beweidet werden.

Verstösse melden

Verstösse gegen die einzuhaltenden Regeln sind strafbar. Festgehalten ist dies in den 

Schutzverordnungen der politischen Gemeinden, aber auch in Art. 132 des kantonalen 

Baugesetzes und Art. 24 Bst. b des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimat-

schutz (NHG). 

Zuständig für den Vollzug der Schutzverordnungen sind die politischen Gemeinden. 

Mögliche Verstösse sind daher den politischen Gemeinden zu melden. Die Gemeinde 
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PFLEGE VON BAHNBORDEN: WENIGER IST MEHR 
Selbst Laien stechen Blumenwiesen an Strassenböschungen, entlang von Schienen, Wald 
und Feldwegen ins Auge. Vor allem in der ersten Jahreshälfte, wenn die Blumen blühen. Auf-
grund der Steigung, Nähe zu Verkehrswegen oder geringen Breite können diese Böschungen 
nicht oder höchstens extensiv genutzt werden.

Diese Ausgangslage birgt ein Potenzial 
für Artenreichtum. Wiesenborde dienen 
als Lebensraum für gefährdete Arten und 
haben die Funktion eines Vernetzungs-
korridors. Dies ist in strukturell ausge-
räumten Flächen, die oft an solche Fahr-
wege anschliessen, von grosser Bedeu-
tung. Hier gedeihen nicht nur Blüten
pflanzen. Böschungen sind häufig auch 
Aufenthaltsorte von Reptilien, Heuschre-
cken und anderen Schreckenarten, Tag-
faltern, Wild- und Honigbienen sowie 
Nagetieren. Ausserdem bieten sie be-

gehrtes Wildfutter und helfen, Wildver-
bisse an Bäumen zu verhindern. 

Die richtige Pflege macht 
den Unterschied
Böschungen können nährstoffreich 

oder mager, trocken oder feucht sein. Die 
Exposition, der pH-Wert der Erde und 
die Art der Pflege haben entsprechenden 
Einfluss. Eine ökologische und biodiver-
sitätsfreundliche Pflege hat zum Ziel, die 
Eigenschaften der Böschung so zu nut-

zen, dass ein möglichst wertvoller Le-
bensraum entsteht – vor allem, wenn die 
Pflanzen während des Jahres nur ein- 
oder höchstens zweimal geschnitten wer-
den. Viele Streifen könnten indessen 
auch nur jedes zweite Jahr gemäht wer-
den. Dies ist zwar nicht viel kostengüns-
tiger, doch bleiben im Idealfall wertvol-
le Büsche stehen, Neophyten werden vor 
dem Absamen ausgerissen und Stein- so-
wie Asthaufen aufgebaut. Diese Pflege-
methode ist eine sinnvolle Alternative zu 
den oft im Einsatz stehenden Schlegel-

Alle Schweizer Bahnen müssen gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Bund ihre Anlagen nachhaltig pflegen. 

©
 A

P
P

E
N

Z
E

L
L

E
R

 B
A

H
N

E
N



9

mulchern oder kreiselnden Mähern, die 
das Grüngut zerkleinern. Sie zerstören 
dabei Blumensamen, töten Kleinlebewe-
sen und überdüngen den Boden mit dem 
Mulch. 

Wer ist zuständig?
Für die Pflege der Grünstreifen sind 

die verschiedensten Behörden zuständig. 
Dazu gehören die kantonalen Tiefbauäm-
ter, Gemeindewerkhöfe, Ortsgemeinden, 
politische Gemeinden, Waldkooperatio-
nen, Landwirte, Grundeigentümer, An-
stösser, Unternehmer und Bahnen. Das 
kantonale Tiefbauamt Thurgau widmet 
sich den Grünstreifen in einem besonde-
ren Projekt. Eine Inventarisierung der 
Böschungen wurde bereits erstellt; nun 
werden die Böschungen noch einmal auf 
ihr Potenzial bezüglich der Biodiversität 
unter die Lupe genommen. Wo dies schon 
lange augenfällig ist (z.B. bei der Umfah-
rung von Diessenhofen), wendet das kan-
tonale Tiefbauamt eine besondere Pflege 
an. Christoph Brander, Projektleiter Er-
haltungsmanagement: «Die Umfahrung 
von Diessenhofen weist grosse und inte-
ressante Böschungen auf. Wir testen in 
einem Pilotprojekt angepasste Pflegeme-
thoden wie gestaffeltes Mähen mit Bal-
kenmähern oder gestaffeltes Mulchen. 
Die Erkenntnisse möchten wir auf weite-
re Böschungen ausweiten. Eine Analyse 
der Böschungen soll zeigen, wo eine bio-
diversitätsfreundliche Pflege möglich ist 
und wo sich der Mehraufwand besonders 
lohnt.» 

Je näher bei den 
Geleisen, desto mehr 
Sicherheit
Auch die Südostbahn richtet ein be-

sonderes Augenmerk auf die Pflege der 
Böschungen. Sie kombiniert situativ ein 
maschinelles und manuelles Vorgehen. 
In einem Pilotprojekt will sie die Bö-
schungspflege optimieren nach dem Mot-
to: weniger ist mehr. Ziel ist es, das Mul-
chen von zweimal jährlich auf einmal zu 
reduzieren. Laut Mediensprecher Conra-
din Knabenhans erhofft sich die SOB da-
durch positive Effekte für die Biodiversi-
tät. Die Bahn hat ein Grünflächenkataster 

erstellt und die Parzellen in verschiede-
ne Lebensräume unterteilt. Das Pilotpro-
jekt, das auf diverse Untersuchungsflä-
chen verteilt ist, soll auch über den besten 
Schnittzeitpunkt Auskunft geben. Im 
Rahmen von Sanierungsarbeiten und 
Ausbauprojekten wird zudem inskünftig 
die Biodiversität gefördert. So lag letztes 
Jahr ein Augenmerk auf Zauneidechsen, 
und im 2022 werden am Sitterviadukt 96 
Nistkästen für Mauer- und Alpensegler 
montiert. 20 Prozent der SOB-eignen 
Grünflächen sollen mittelfristig ökolo-
gisch gepflegt werden. Ähnlich wie bei 
Strassen gilt auch bei Geleisen das Prin-
zip: Je näher, desto stärker wirkt der As-
pekt Sicherheit – je weiter weg, umso öko-
logischer kann der Untergrund gepflegt 
werden. Diese extensive Zone beginnt bei 
Bahngeleisen nach sechs Metern, wobei 
nach vier Metern eine Übergangszone an-
fängt. Ausserdem müssen Signale sicht-
bar sein und hindernisfreie Geh- und 
Fluchtwege gewährleistet bleiben. 

Bahnen sind gefordert
Die SBB, zu deren Strecken auch 

das Thurbo-Netz zählt, setzt nur noch 
punktuell Herbizid ein, zumal dessen 
Einsatz grundsätzlich verboten ist. Laut 
Medienauskunft existieren in der Ost-

schweiz keine Pläne für eine Art Inven-
tarisierung der Bahnborde. Immerhin 
scheint es beim Mähzeitpunkt eine ge-
wisse Flexibilität zu geben. Bei den Ap-
penzeller Bahnen kam ein erster Impuls 
von aussen. Der Gaiser Hermann Neff 
schrieb in einem offenen Brief an die Ap-
penzeller Bahnen, Biodiversität sei für 
sie ein Fremdwort. Doch die Appenzel-
ler Bahnen hatten sich bereits Gedanken 
gemacht, sind doch alle Schweizer Bah-
nen gemäss Leistungsvereinbarung mit 
dem Bundesamt für Verkehr gefordert, 
ihre Anlagen nachhaltig zu pflegen. Die 
Appenzeller Bahnen sind nun daran, für 
ihr Streckennetz Pflegepläne zu erarbei-
ten. Wo immer möglich, sollen Bahnbö-
schungen ökologisch gepflegt werden. 
Andres Scholl von der Abteilung Natur 
und Wildtiere AR sagt: «Zur ökologi-
schen Pflege gehört ein später und nicht 
zu häufiger Schnitt. Nach Möglichkeit das 
Schnittgut zusammennehmen und ab-
führen. Zu bedenken ist aber auch, dass 
der dichte Fahrplan, Kostenüberlegun-
gen und Sicherheitsfragen einer natur-
nahen Pflege oft im Wege stehen. Die Zei-
ten, wo Landwirte noch Bahnböschungen 
mähen und das Heu über die Geleise zum 
Ladewagen tragen konnten, sind vorbei.»

Martin Arnold

Bahnborde bieten Tieren und Pflanzen einen wertvollen Lebensraum.©
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Mitgliederversammlung 2022
WWF Appenzell und WWF St.Gallen

mit Referat von Thomas Vellacott, Geschäftsleiter WWF Schweiz

Freitag, 20. Mai 2022, 18.30 Uhr
Architekturforum, Davidstrasse 40, St. Gallen

Mitgliederversammlung 2022
WWF Thurgau
«Kann man das Wasser trinken?» – Wasserqualität und Mikroplastik im Bodensee 
Referat

Mittwoch, 18. Mai 2022, 18.00 Uhr
Seemuseum Kreuzlingen

© Fotostudio Bühler
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«WIR MÜSSEN DIE SAMEN SELBER FINDEN» 
Eine blühende Wiese ist nicht nur für Rinder und Rehe eine Weide, sondern auch für die Au-
gen. Je grösser die Vielfalt desto schöner. Dass Menschen mit eigenem Garten und Wiesen et-
was nachhelfen könnten, um etwas für die Biodiversität und die Ästhetik vor dem Wohnzim-
merfenster zu tun, wissen wenige. Die Wildblumen GmbH in Rebstein macht es möglich. 

Patrick Reck hat als Naturgärtner seit 
Jahrzehnten Erfahrung. Aber im spezi-
ellen Bereich der Wildblumen brauchte 
es noch ein glückliches Zusammentref-
fen mit Cora Barth, einer ausgewiesen 
Staudengärtnerin. Zusammen mit seinen 
zwei Töchtern gründeten die vier vor drei 
Jahren in Rebstein eine kleine Firma: die 
Wildblumen GmbH. Wildblumen in Töp-
fen zur Anpflanzung im eigenen Garten 
anzubieten, mit diesem pionierhaften 
Unternehmen gehören sie zu den ganz 
wenigen Anbietern im grossen Gebiet 
Ostschweiz und der Zentralschweiz. Ein 
kurzer Blick in Einfamilienhausquartie-
re genügt, um festzustellen, dass das Po-
tenzial bezüglich Erhöhung der Arten-
vielfalt enorm ist.

Leidenschaftliche Suche
«Man muss schon Leidenschaft da-

für mitbringen», erklärt Reck, und Cora 
Barth führt aus warum: «Wir müssen 
praktisch alle Samen in der Natur selber 
gewinnen. Das heisst, wir müssen die 

entsprechenden Pflanzen suchen. Sie 
dürfen nicht auf der Roten Liste sein und 
auch nicht in einem Naturschutzgebiet 
stehen.» Das Ziel der Wildblumen GmbH 
ist es, dereinst 400 verschiede Wildblu-
men- und 50 Kräuterarten und Heil-
pflanzen anbieten zu können. Bereits 
jetzt sind mehr als 180 Arten im Ange-
bot, so dass das junge Unternehmen nun 
die Werbung verstärkt. Wildblumen er-
höhen nicht nur die Biodiversität, sie sind 
auch Futter für diverse Insektenarten, 
die wiederum Nahrung für die Vogelwelt 
sind. 

Sorgsame Aussaat  
und Anzucht
Die Herausforderung für das Un-

ternehmen ist es hingegen, regelmässig 
Samen gewinnen zu können und gleich-
zeitig Ökotypen aus dem Rheintal zu fin-
den. In einem gewissen Umfang können 
Patrick Reck, seine Tochter Samsara und 
Cora Barth selber Samen von Mutter-
pflanzen in der Gärtnerei sammeln, aber 

sie kommen nicht darum herum, immer 
wieder in die freie Natur zu gehen. Meist 
sind sie in der warmen Jahreszeit mit ei-
nem Beutel ausgerüstet: für den Fall ei-
nes Falles. Und weil die Samengewin-
nung sehr zeitaufwendig ist, zeigen sich 
die drei dankbar, wenn sie von Freunden, 
Bekannten oder sogar Fremden Samen 
oder Hinweise bekommen, wo bestimm-
te Wildblumen zu finden sind. Der Auf-
wand ist enorm. Nach der Samenreini-
gung, der Aussaat und der geglückten 
Keimung muss jede Pflanze in einem 
Topf gezogen werden. Jede Pflanze wird 
auch auf ihre genetische Herkunft hin 
aufgelistet. Ein grosses Anliegen der 
Wildblumen GmbH ist die Kundenbera-
tung, um so Wissen über die Verwendung 
von Wildstauden weiter zu streuen.

Patrick Reck stellt aber fest, dass 
das Interesse an Wildblumen wächst. 
«Den Leuten wird zunehmend bewusst, 
dass sie ein Teil des Ganzen sind und et-
was für die Biodiversität tun können.» 

Martin Arnold ©
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Das Team der Wildblumen GmbH: Patrick Reck, Samsara Garcia-Reck und Cora Barth (v.l.)
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D I E S  U N D  D A S

DER WWF SUCHT 
UMWELTPROJEKTE!
Es ist so weit und «Der Grüne Zweig» 
findet dieses Jahr wieder statt. Da-
bei werden Projekte von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
zum Thema Umwelt und Natur prä-
miert. Beste Chancen auf einen Ge-
winnpreis haben Projekte, die sich 
rund um die Lebensraumaufwer-
tung, die Biodiversität und den um-
weltfreundlichen Lebensstil stark-
machen. Dabei gilt: Je innovativer, 
desto besser. Lassen Sie sich diese 
Chance nicht entgehen und reichen 
Sie Ihr Projekt ein – ein Preisgeld 
von insgesamt 7000 Franken wird 
für die Projekte vergeben. Ob Grup-
pen wie Schulklassen, Jugendverei-
ne oder Familien – der WWF freut 
sich bereits jetzt auf die Projekte 
rund um die Umwelt und Natur! In-
formationen und Anmeldung unter 

 www. der-gruene-zweig.ch

©
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NEUE GESICHTER IM REGIOBÜRO
Mila Yong ist seit Anfang des Jahres neue Geschäftsführerin des WWF Appen-
zell. Die gebürtige St.Gallerin mit Wurzeln in Innerrhoden übernimmt das Amt 
von Martin Zimmermann, welcher nach über 35 Jahren beim WWF Anfang Jahr 
in den Ruhestand wechselte. Lisa-Maria Graf unterstützte das Team im letzten 
Jahr als Praktikantin mit grossem Engagement im Bereich Umweltbildung und 
Natureinsätze. Wir sind froh, dass uns Lisa-Maria Graf, unter anderem als Mut-
terschaftsvertretung, bis auf Weiteres erhalten bleibt. Sabine Göltenboth verliess 
den WWF auf anfangs Jahr. Wir möchten uns bei ihr herzlich für ihren grossen 
Einsatz bedanken. Wir freuen uns, Flavia Steinlin als Nachfolgerin für Sabine 
Göltenboth im Team begrüssen zu dürfen. 

PFLÄSTERLI
Mit dem Verkauf von WWF-Pfläster-
li leisten Sie aktiv einen Beitrag für 
Naturschutzprojekte in der Ost-
schweiz. Kinder, Erwachsene, Schul-
klassen und Unternehmen beteiligen 
sich mit dem Pflästerliverkauf auf 
unkomplizierte Weise für eine le-
benswerte Zukunft! Jetzt bestellen 
unter 

 www. wwfost.ch/pflaesterli

VIERTE WILDRUHEZONE IN AI
Die Standeskommission von Appenzell Innerrhoden wollte nur drei Wildruhege-
biete. Für die Umweltverbände braucht es jedoch vier. Im Dezember hat der Gros—
se Rat den geänderten Entwurf des Jagdgesetzes verabschiedet. Die Mehrheit der 
Grossräte stimmten überraschend der Aufnahme der vom WWF und Pro Natura 
geforderten, zusätzlichen Wildruhezone zu. Am 24. April 2022 stimmt nun das 
Volk an der Landsgemeinde über die Ausscheidung der vier Wildruhezonen ab. 

NEUE HAGEBUCHE DANK WWF-PREIS
Mit einem Ritual unter der Leitung der Heilpädagogin Carmen Lieberherr pflanz-
ten die Kinder im Schulhaus Hof im Westen der Stadt St.Gallen eine neue Hage-
buche. Die Kinder durften den Baum selber auswählen. Zur Auswahl standen zu-
dem noch eine Birke, ein Walnussbaum, eine Eiche, ein Zwetschgenbaum und 
ein Mirabellenbaum. Die Hagebuche bekam 76 von 271 Stimmen. Jede der 14 
Schulklassen gab dem Baum einen Wunsch auf einem Papierherz und eine klei-
ne Schaufel Erde zu seinen Wurzeln. 

FREIWILLIGENEINSATZ IM WWF-BÜRO ST.GALLEN
Würden Sie gerne Ihre vertieften kaufmännischen Kenntnisse auf freiwilliger Ba-
sis einbringen? Dann freuen wir uns über Ihre Unterstützung an zwei Halbtagen 
oder an einem Tag pro Woche bei den zahlreichen administrativen Aufgaben wie 
zum Beispiel: Adressmutationen, Datenbankpflege und Bestellwesen. 

Mehr erfahren:

 www. wwfost.ch/aktivwerden
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B E S S E R  E S S E N

MORGENRÖTE BEI DER 
NAHRUNGSMITTELPRODUKTION
Die Kundinnen und Kunden des Hofes Morgarot oberhalb 
von Altstätten werden ihr vielseitiges Gemüse ab April im La-
den in Altstätten einkaufen oder können es sich nach Hause 
liefern lassen. Damit tut die Bauernfamilie um Manuela und 
Marcel Schmid einen weiteren Schritt für die Etablierung der 
Permakultur.

Permakultur ist zum Modewort gewor-
den. Es impliziert, das ganze Jahr über 
frisches Gemüse ernten zu können ohne 
gleichzeitig viel Fläche zu benötigen. Der 
Anbau ist intensiv, im Normalfall aber 
auch arbeitsintensiv. «Genau dieser 
Punkt war eine der Herausforderungen», 
erklärt Manuela Schmid. Die Tatsache, 
dass die Familie vergangenen Mai zum 
Thema einer grossen Georeportage wur-
de, beweist auch, dass die junge Familie 
Lösungen gefunden hat. 

Durch Fehler Erfahrung 
gesammelt
Manuela Schmid, Mutter von drei 

Kindern, erzählt: «Wir bewirtschaften ei-
nen Hof von 22 Hektaren, mit viel stei-
lem Gelände und mittendrin unsere drei 
Kinder. Wir müssen effizient arbeiten 
können und machen das komplett pesti-
zidfrei und wassersparend.» Nach dem 
Motto «wer wagt gewinnt» verlor die jun-
ge Bauernfamilie auch öfters ganze Ern-

ten einer Gemüsesorte. Die Oberöster-
reicherin sagt: «Es ging viel schief, aber 
wir lernten aus den Fehlern.» Eine die-
ser Lehren bringt als Ergebnis einen Ge-
müsegarten hervor, den alteingesessene 
Gemüsegärtner etwa mit «Son ä Saue-
rei» kommentieren würden. Denn die 
Schmids lassen das Schnittgut gleich auf 
dem Acker liegen. Das ist natürlich effi-
zient, aber ist es auch sinnvoll? «Natür-
lich, es erübrigt sich das Hacken der Erde 
und es werden Nützlinge geschont. Die 
Erde bleibt in ihrer Struktur und Schich-
tung über mehrere Jahre gleich und die 
Nährstoffe sickern über das Schnittgut 
wieder in den Acker», erklärt Manuela 
Schmid. Ziel sei es, Humusaufbau mit 
gleichzeitiger Lebensmittelproduktion zu 
verbinden. Die Methode wird auch an-
dernorts auf dem Globus gepflegt. Nach 
anfänglich gravierenden Problemen mit 
Schnecken hat sich auch diesbezüglich 
ein Gleichgewicht eingestellt. Einerseits 
hat es genügend Nützlinge, andererseits 
sind die Morgarot-Pflanzen widerstands-
fähig dank eines speziellen Anbauverfah-
rens. Denn Schnecken fressen vor allem 
kranke Pflanzen. 

Die Vielfalt pflegen
Bei der Bewirtschaftung benötigen 

die Schmids während der intensiven An-
bauphase bis zu sechs Angestellte, denn 
Permakultur bedeutet nicht nur intensi-
ven Anbau, sondern auch permanente 
Aussaat, Pflege und Ernte. Im Angebot 
haben Schmids diverse Spezialitäten. 
Aus einer Auswahl von 28 Wildkräutern 
stellen sie ein Kräutersalz, -pesto und 
-essig her. Es wachsen hier Dutzende alte 
Kohl- und Randensorten. Eine grosse 
Vielfalt herrscht auch bei den Kartoffeln. 
Es gibt viele Salatsorten und die ver-
schiedensten Kürbisse. Die Beziehung 
zur Agrobiodiversität ist bei vielen Kon-
sumentinnen und Konsumenten verlo-
ren gegangen. Umso wichtiger sind in-
novative Bauernbetriebe, die diese 
Vielfalt wieder pflegen. 

Martin Arnold

 www. morgarot-permakultur.ch 
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Permakultur bedeutet nicht nur intensiven Anbau, sondern auch permanente Aussaat, Pflege 
und Ernte.

http://www.morgarot-permakultur.ch
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«NUR WER TRÄUMT, IST REALIST»
Von einem, der auszog, um den Osten wilder zu machen.  

Die Geschichte beginnt im Oktober 1986 
im damaligen WWF-Ökozentrum in 
Stein/AR. Martin Zimmermann wird 
vom WWF Schweiz als dessen Co-Leiter 
angestellt und bezieht im ehemaligen 
Kuhstall sein Einmannbüro. Zusätzliche 
20 Stellenprozent müssen für den Auf-
bau der Regionalarbeit im Osten der 
Schweiz reichen. Zimmermann macht 
daraus eine Erfolgsgeschichte. Nun ist er 
nach 35 engagierten Jahren beim WWF, 
zuletzt als Geschäftsführer Appenzell, in 
Pension gegangen. 

Der visionäre Pionier
Die Zeit in Stein, insbesondere die 

Sommeruni mit seiner visionären Atmo-
sphäre, beeinflussen den Erwachsenen-
bildner Zimmermann stark. Diesen Geist 
in den Alltag zu überführen, davon 
träumt er. Das Ökozentrum Stein ist nach 
10 Jahren Geschichte, doch er wird sei-
ne Vision konsequent weiterverfolgen. 

An der Umweltbildung hängt sein Herz. 
Weil er an Synergien durch Teamarbeit 
glaubt, baut er das WWF-Regiobüro Ost-
schweiz auf. Heute beschäftigt es acht 
Mitarbeitende. Martin Zimmermanns 
Schaffenskraft hat überregionale Aus-
strahlung. Er hat ein Gespür für den rich-
tigen Moment und nutzt ihn. Er hat ein 
Verständnis für langfristige Zyklen. «Ich 
hatte bei vielen Projekten das Gefühl, 
dass es stimmt. Da spielt die Zeit keine 
Rolle.» So entstehen etliche Projekte, die 
von anderen Sektionen übernommen 
wurden: z.B. die WWF-Läufe, das Kon-
zept der Schulbesuche, die Programme 
NaturAktiv oder NaturLive. Und – was 
ihn besonders freut – sie sind heute Be-
standteil der WWF-Regionalarbeit. Denn 
ihr Konzept beruht auf Machbarkeit.

Der Generalist
Martin Zimmermanns Verdienste 

für den WWF und eine ökologischere 

Ostschweiz sind enorm. Er bezeichnet 
seine Zeit als Geschäftsführer als Traum-
lebensstelle. Die Projekte waren ihm 
Kür. «Durch die Zusammenarbeit mit 
Partnerorganisationen, Amtsstellen und 
der Landwirtschaft konnten wir Projek-
te realisieren, die alleine nicht möglich 
gewesen wären: Wie beispielsweise den 
WWF-Biberlehrpfad an der Thur, den 
Obstgarten Hemberg, die Bartgeieraus-
wilderung im Calfeisental, das Wildbie-
nenförderungsprojekt, die Hecken- und 
Wiesenmeisterschaften oder Auerwild-
förderung auf der Schwägalp.» Zur 
Pflicht gehörten die unzähligen Abstim-
mungskämpfe, Stellungnahmen oder 
Rechtsfälle. Mit dem Kopf durch die 
Wand war nicht sein Ding. Lieber such-
te er im Dialog nach Lösungen, die für 
alle stimmten.

Jetzt wird er gärtnern und das Falt-
boot klarmachen, um sich in ruhigeren 
Gewässern treiben zu lassen. Weitere 
Pläne habe er noch nicht gemacht. Es 
werde sich alles von selbst ergeben, wenn 
die Zeit dafür reif ist. So sei es in seinem 
Leben immer gewesen, sagt Zimmer-
mann.

Judith Gamma Prost©
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Martin Zimmermann mit seiner Zora.
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WWF-EVENTS – DAS NEUE PROGRAMM IST DA!
Mit dem Jahresthema «einheimische Wildtiere» möchten wir Sie dieses Jahr besonders mit 
diversen Tierexkursionen heraus in die Natur locken – aber auch andere spannende Famlien-
anlässe warten auf Sie. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

MÄRZ
AMPHIBIEN AUF DER 
WANDERUNG
ab 6 Jahren
25. März 2022 19:00 bis 21:15
St.Gallen, Bildweiher

Sobald die Temperaturen im Frühling über 
4° Celsius steigen, sind auch schon die ers-
ten Amphibien auf Wanderschaft, hin zu ih-
ren Laichplätzen. Kommen Sie mit auf Ent-
deckungstour und lernen Sie Spannendes 
zu Fröschen, Kröten, Molchen und ihren Le-
bensräumen.

Leitung: Christoph Noger, Präsident NVS und Mila 
Yong, Geschäftsführerin WWF AP 
Kosten: Kollekte

APRIL
EIN ZUHAUSE FÜR DEN IGEL

ab 6 Jahren
02. April 2022 09:00 bis 12:00
St.Gallen

Wenn die Tage kälter werden, machen sich 
die Igel auf die Suche nach einem sicheren 
Unterschlupf. Wie schützt sich der Igel vor 
Fressfeinden? Die Teilnehmenden bauen in 
diesem Kurs mehrere Igelunterschlüpfe.

Leitung: Lisa Häfliger, Naturgartenbesitzerin und Ein-
satzleiterin WWF
Kosten: Erwachsene: Fr. 30.–, Kind: Fr. 10.–, WWF-
Mitglied Erwachsene: Fr. 20.–

ABENDSEGLERIN –  
JÄGERIN DER NACHT
ab 8 Jahren
22. April 2022 19:30 bis 21:15
Kreuzlingen/TG

Im Frühling erwachen Fledermäuse aus ih-
rem Winterschlaf und begeben sich sogleich 
auf erste Jagd- und Entdeckungsflüge. 
Kommen Sie mit in den Kreuzlinger See-
burgpark und lernen Sie die wundersame 
Welt der Abendsegler kennen.

Leitung: Marius und Franziska Heeb, Fledermausex-
perten
Kosten: Erwachsene: Fr. 15.–, Kind: Fr. 5.–, WWF-
Mitglied Erwachsene: Fr. 10.—

PERMAKULTUR – DIE 
VIELFALT MACHT ES AUS
ab 10 Jahren
30. April 2022 13:40 bis 16:40
Ernetschwil/SG

Schon wieder ein zerfressener Salat oder 
ein mit Läusen bedeckter Kohl? Mit Hilfe der 
Permakultur und Sortenvielfalt können wir 
dem entgegenwirken. An konkreten Bespie-
len lernen Sie die Permakulturprinzipien 
kennen, üben sich im Pikieren und weiteren 
Gartenarbeiten.

Leitung: Katja und Hanspeter Knobel-Marty, Perma-
kulturhof-Besitzende
Kosten: Erwachsene: Fr. 50.–, Kind: Fr. 20.–, WWF-
Mitglied Erwachsene: Fr. 30.–, WWF-Mitglied Kind 
Fr. 10.–

MAI
MEISTER GRIMBART - 
DACHSEXKURSION
ab 6 Jahren
01. Mai 2022 09:30 bis 12:00
Weinfelden/TG

Der Dachs ist ein heimliches Tier, über das 
die meisten Menschen noch sehr wenig wis-

sen. Doch immer häufiger trifft man Meister 
Grimbart nachts in Städten und Gärten an. 
Erfahren Sie mehr über den Dachs und sein 
nächtliches Leben.

Leitung: Walter Schmid, Jagdvorsteher und Hans-
Jörg Isler, Jäger
Kosten: Erwachsene: Fr. 15.–, Kind: Fr. 5.–, WWF-
Mitglied Erwachsene: Fr. 10.—

SONNENFLITZER  
SELBST GEBAUT
ab 5 Jahren
22. Mai 2022 09:00 bis 12:00
Teufen/AR

Wozu können wir die Sonne nutzen? Finde 
es heraus, indem du dein eigenes Solarauto 
baust. Am Schluss wird der schnellste 
Rennschlitten gekürt.

Leitung: Lisa-Maria Graf, WWF-Mitarbeiterin
Kosten: Erwachsene: gratis, Kind: Fr. 15.–, WWF-
Mitglied Kind: Fr. 10.–, Material Solarauto: Fr. 20.–

WEBINAR: KLIMA
FREUNDLICHE STADT
ab 14 Jahren
24. Mai 2022 19:00 bis 20:00
Online über Zoom

Städte sind der Lebensraum der Zukunft, 
welcher aber zunehmend zu heiss wird. Ler-
nen Sie das aktuelle Projekt «Grünstudie» 
der Stadt St.Gallen kennen und wo Potenzi-
ale für natürlichere Siedlungsgebiete liegen.

Leitung: Lukas Indermaur, Projektleiter Grünstudie 
und Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün St.Gallen
Kosten: Kollekte

DURCHSTÖBERN SIE UNSER 
NEUES PROGRAMM UNTER
 www. wwfost.ch/events


